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Vergnügungsdesign könnte ein führendes 
Instrument bei der Wiederbelebung der 
Sinnlichkeit werden. Eßkultur bedeutet 
nicht physisches, sondern auch geistiges 
Vergnügen. Nur ein fröhlicher Esser und 
Trinker ist in der Lage zu genießen – auch 
in der Liebe. In der Art und Weise, wie er 
seinen Appetit oder Durst stillt, offenbart 
sich sein persönliches Bewußtsein und 
Verhältnis zur Welt und zur Gesellschaft. 
Eine Weindegustation beispielsweise ist 
zuerst eine Art innere Meditation, um 
genau festzustellen was denn nun das 
„Selbst“ tatsächlich an unterschiedlichen 
Aromen erfährt. Das „Ich“ formt diese 
Erfahrung in Worte und spricht es durch 
dieselbe Öffnung wieder hinaus, durch 
die vorher Geschmack hineintransportiert 
wurde. Der „Stoffwechsel“, der aus seinem 
Inneren der Umgebung mitgeteilt wird, 
kreiert das Stimmungsbild einer Degusta-
tionsgesellschaft mit. Weingenießer ver-
halten sich überall in ähnlichen Ritualen, 
sodaß ein ständig vorhandenes Netzwerk 
von Lustgesprächen und Stimmungsbildern 
rund um die Welt verteilt ist. 
Ich habe mir vor Jahren vorgenommen, alle 
Weinbaugebiete der Erde zu aquarellieren. 
Die Technik mit Wasserfarben ist ein lang-
samer Prozeß des genauen Beobachtens 
und Einfühlens in die Landschaft. Während 
des Entstehungsprozesses verändert sich 
die Natur ständig durch Sonneneinstrah-
lung, Wind und Wetter. Aber auch die 
Einstellung vor Ort verwandelt sich durch 
Lernprozeß, Unterhaltung mit den Leuten, 
Essen, Trinken usw. Es gibt keine Moment-

aufnahme wie bei der Fotografie. Dieses 
„Extrakt“ an dargestellten Erfahrungen 
soll nun bei einer Ausstellung der Bilder 
mit dem Blick er fahren werden. Genauso 
wie die Reife des Weines, seine Lage, die 
Kunst des Winzers ect. mit dem Schluck 
er faßt werden kann. Schaulust und Gau-
mengenuß verbinden sich zu einem leib-
lichen und seelischen – zu einem ganz-
heitlichen Wohlergehen. Die Aquarelle, 
Radierungen und Lithografien werden 
meist zusammen mit Weinverkostungen 
oder in kulinarischen Soirees mit dem Titel 
„Vereinigung der Sinne“ in der ganzen Welt 
gezeigt.
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Mar tin Hochleitner

A RCH I T E K T U R B E ZO G E N E  K U N S T PRO J E K T E
B E I  L A N D ES BAU T E N  I N  O B E RÖ S T E R R E I CH

1.  Derzeitige Situation:

Die Realisierung von Kunstprojekten bei 
Bauten des Landes Oberösterreich stellt 
sowohl für die Künstlerschaft im Sinne 
einer verbesserten Auftragssituation als 
auch die späteren Benutzer durch die 
Begegnung mit zeitgenössischer Kunst 
eine wirkungsvolle Maßnahme der Künst-
ler förderung und Kunstvermittlung dar. In 
diesem Sinne empfiehlt auch das oö. Kul-
tur förderungsgesetz, LGBL. 1987/77 vom 
2. 10. 1987, im § 3 Abs 5, daß bei allen 
Hochbauten des Landes von vornherein 
eine integrier te künstlerische Gestaltung 
anzustreben ist; die Aufwendungen für 
diese künstlerische Gestaltung sollen sich 
an der Bedeutung und den Gesamtkosten 
eines Bauwerks orientieren und zwei Pro-
zent des Bauaufwandes betragen. Unter 
Abs. 6 ist zusätzlich vorgesehen, daß man 
bei Tiefbauten des Landes eine ästheti-
sche Umraumgestaltung und eine harmo-
nische Einbindung in das Landschaftsbild 
realisier t. 
Derzeit wird „Kunst am Bau“ bei Landes-
bauten organisatorisch und inhaltlich von 
drei Abteilungen des Amtes der oö. Landes-

regierung abgewickelt: Im Einvernehmen 
mit der Landeskulturdirektion, die das 
inhalt liche Konzept erarbeitet, und der 
Landesanstaltendirektion als bewir tschaf-
tender Stelle führ t die Landesbaudirekti -
on/Abteilung Hochbau bei dem jeweiligen 
Bauvorhaben einen of fenen oder gelade-
nen künstler ischen Wettbewerb durch. 
Eine Jury, die sich in der Regel aus je 
einem Ver treter dieser genannten Abtei-
lungen, einem Nutzer und dem planenden 
Architekten zusammensetzt, beur teilt die 
Wettbewerbsbeiträge und entscheidet im 
Rahmen der budgetier ten Möglichkeiten 
über ihre Realisierung. In beschränktem 
Ausmaß werden zusätzlich auch direkte 
Ankäufe auf fachliche Empfehlung der 
Landeskulturdirektion getätigt. 
Obwohl in die gesamte Abwicklung kein 
(in mehreren Bundesländern üblicher) 
externer Fachbeirat integrier t ist, konn-
ten – wie zuletzt beim Neubau des Schu-
lungs- und Operationstraktes der Lan-
deskinderklinik oder der Berufsschule, 
Ferihumerstraße in Linz – hervorragende 
und qualitätsvolle Beispiele architektur-
bezogener Kunstprojekte realisier t wer-
den.
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2.  Problemstellung:

Trotz der grundsätzlich positiven Erkennt-
nisse aus dem flexiblen und projektorien-
tierten Zusammenwirken der drei Abtei-
lungen zeigen die bisherigen Erfahrungen 
aber auch Probleme auf; diese betreffen 
vor allem den zu späten Zeitpunkt der Ein-
bindung von Künstlern in das Bauvorhaben 
und die speziell von Künstlern als fehlend 
beurteilte Information über Projekte, ihren 
Realisierungszeitraum und den voraus-
sichtlichen Kostenrahmen. 
Andere Schwierigkeiten (wie die fehlende 
Regelung über Aufwandsentschädigungen 
für Künstler bei geladenen künstlerischen 
Wettbewerben) konnten zwischenzeitlich 
gelöst werden.
Daraus ergeben sich folgende Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge:

3.  Lösungsvorschläge und
künf tige Vorgangsweise

Grundsätzlich sollten auf Grundlage der 
Bauvorhabenslistung von Landesbauten 
zumindest für das folgende Kalenderjahr 
langfristig jene Projekte, die von ihrer 
Nutzung und Situierung für Kunstprojekte 
sinnvoll erscheinen, von der Kultur-, Bau- 
und Anstaltendirektion ausgewählt werden. 
Die baubetreuende Abteilung Hochbau 
sollte so rechtzeitig von der Auswahl in-
formiert werden, daß in der von ihr veran-
laßten oder erstellten Kostenschätzung für 
diese Projekte realistische Mitteln bis zu 
zwei Prozent des Nettobauaufwandes für

die künstlerische Gestaltung ausgewiesen 
werden können.
Am Einzelbedeckungsprinzip wird festge-
halten.
Aus diesem Kostenrahmen sind nicht 
nur der gesamte Bauaufwand (Entwurf, 
handwerkliche Arbeit, Material, Montage, 
Fundamente etc.), sondern auch etwaige 
Aufwandsentschädigungen für Künstler 
im Rahmen des Wettbewerbs;- sowie die 
Kosten der Jury zu bezahlen.

Angesichts der bisherigen Wettbewerbser-
fahrung sollten nicht mehr als zehn Pro-
zent pro Jahr ausgewählt werden. Diese 
Anzahl scheint auch von der verwaltungs-
internen Abwicklung realisierbar. Gleich-
zeitig garantier t eine Konzentration auf 
eine beschränkte Auswahl an Projekten 
die grundsätzlich intendierte Qualität und 
die wünschenswerte öffentliche Aufmerk-
samkeit auf das einzelne Projekt. Eine ge-
nerelle und ausnahmslose Umsetzung der 
Kunst-am-Bau-Empfehlung fände weder 
eine Entsprechung im Kultur förderungs-
gesetz, noch schiene sie angesichts der 
Erfahrungen in anderen Bundesländern 
und vieler historischer Beispiele aus den 
fünfziger und sechziger Jahren, in denen 
eine ausnahmslose Umsetzung der Pro-
zentaktion schon bald als eine „Zwangsbe-
glückung“ empfunden wurde, ratsam.

Zusätzlich zum Versuch der längerfristigen 
Projektauswahl und frühzeitigen Fixierung 
des Erarbeitung eines Kostenrahmens 
sollte von den drei Abteilungen in enger
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PS.: Anmerkung der Redaktion: 
Dieses von Mag. Martin Hochleitner vorgestellte 
Konzept wurde 1998 durch die zuständigen Stellen 
des Landes Oberösterreich begutachtet und einer 
Realisierung zugeführt. Es zeigt nicht unwesentliche 
Gemeinsamkeiten mit dem von der Stadt Linz gepflo-
genen Praktiken und Vorstellung einer „Kunst am 
Bau“.

Zusammenarbeit mit dem planenden Archi-
tekten möglichst bald ein Konzept für die 
künstlerische Gestaltung (z. B. mögliche 
Orte und Techniken) erarbeitet werden.

Als Reaktion auf die vielfachen Forderun-
gen gerade in diesem Punkt der Konzep-
terarbeitung über Art und Ort der künst-
lerischen Maßnahmen (speziell nach dem 
Vorbild in Niederösterreich) einen Beirat zu 
installieren, könnte zur fachlichen Unter-
stützung der Landeskulturdirektion – aber 
auch im Sinne einer um Transparenz be-
mühten Landesverwaltung – ein „Konsulent 
für architekturbezogene Kunstprojekte“ 
bestimmt werden.
Ein Künstler oder Kunsttheoretiker mit 
entsprechender Erfahrung könnte in die-
ser auf einen Zeitraum von zwei Jahren 
fixierten Funktion gemeinsam mit den drei 
Abteilungen und dem jeweiligen Architek-
ten und unter Berücksichtigung der Nut-
zerinteressen neben dem grundsätzlichen 
Konzeptvorschlag auch Empfehlungen für 
die Art des Wettbewerbes und den Zeit-
ablauf geben sowie bei geladenen Wett-
bewerben auch Künstler vorschlagen. Die 
grundsätzliche Entscheidung, ob und bei 
welchem Bauvorhaben ein Kunstprojekt 
realisiert wird, obliegen dabei nicht dem 
Konsulenten.

Als Verwaltungsvereinfachung sollten künf-
tige Wettbewerbsausschreibung für den 
geladenen und offenen Wettbewerb stan-
dardisiert erfolgen. Aus der Ausschreibung 
gehen Gegenstand des Wettbewerbs, all-

gemeine und etwaige besondere Aspekte 
der künstlerischen Gestaltung hervor.

Abschließende Bemerkung:

Das Konzept faßt in vielen Punkten bereits 
in der Praxis bewährte Maßnahmen zu-
sammen und bringt als neuen Ansatz die 
Idee eines Konsulenten ein. Gleichzeitig 
präzisier t es die bisherige Zusammenar-
beit der drei Abteilungen und signalisier t 
nach Außen das Bemühen um Kunst im 
architektonischen Kontext.
Unter nochmaliger Betonung der vielfälti-
gen Chancen für die Kunst und Ihre ge-
sellschaftliche Verankerung, könnte diese 
präzisier te Vorgangsweise gemeinsam mit 
dem um Transparenz bemühten Einsatz für 
architekturbezogene Kunstprojekte auch 
für Gemeinden und Bezirksverbände vor-
bildhaft und motivierend sein.


